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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

 

Mitteilungsvorlage Nr. : M007-2011 
  
 
   aus öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Einreicher: Oberbürgermeisterin
Federführende Stelle ist: SB Stadtplanung

 
 
 
 

Gremium Termin 

Ortschaftsrat Bitterfeld 18.05.2011 
    
 
 
 
Mitteilungsgegenstand: 
Dichterviertel, OT Bitterfeld: Geplante Änderung der Verkehrsführung 
 
Sachverhalt: 
 
Verbesserung der Verkehrssituation im Dichterviertel, Ortsteil Bitterfeld: 
„Veränderungen im Busverkehr und Planung von Einbahnstraßen“ 
 
 
Im Rahmen der Beratungen mit der „Standorteigentümergemeinschaft Dichterviertel“ wurde u.a. die 
Verkehrssituation im Dichterviertel als problematisch dargestellt. Einerseits ist die Stellplatzsituation für die 
Anwohner angespannt, andererseits treten in einigen Straßen Probleme im Begegnungsverkehr Kfz/Kfz bzw. 
Bus auf, da die zur Verfügung stehende Straßenfläche aufgrund des Straßenrandparkens relativ schmal ist.  
 
Der Busbetrieb Vetter hat mitgeteilt, dass die Buslinie 405 das Dichterviertel ab Mai 2011 nicht mehr 
befahren wird, da die Fahrgastnachfrage mit weniger als einem Zusteiger pro Fahrt äußerst gering ist.  
 
Als Ersatz für die entfallenden Haltestellen steht den Fahrgästen zukünftig die Haltestelle „Polizeirevier“ (an 
der Puschkinstraße) zur Verfügung, die von den meisten Bewohnern des Dichterviertels innerhalb von 5 
Gehminuten erreicht werden kann. Dort verbindet die Linie 406 die wichtigsten Ziele der Ortsteile Wolfen, 
Greppin und Bitterfeld tagsüber im Halbstundentakt und abends im Stundentakt. Eine Bedienung der 
Haltestellen im Dichterviertel per Anrufbus ist nicht möglich, da die Linie 406 regelmäßig verkehrt. 
 
Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, insbesondere im Begegnungsverkehr, plant die Stadtverwaltung 
die Einrichtung von insgesamt 3 Einbahnstraßen in den folgenden Straßen: 
 
• Feldstraße (Fahrtrichtung Süd) 
• Goethestraße (Fahrtrichtung Nord) 
• Schillerstraße (Fahrtrichtung Süd) 
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Andere Straßen sollen vorerst nicht in die Einbahnstraßenregelung einbezogen werden. Zu einem späteren 
Zeitpunkt ist eine Ergänzung denkbar, sofern weiterer Regelungsbedarf notwendig erscheinen sollte. 
 
 
 
  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 
Vorlagennummer: M007-2011 
 
Anlagen: 
 
Lageplan der geplanten Einbahnstraßen 
  
 
 


